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derung nach Abschluss der Prüfarbeit
und eindeutiger Positionierung durch
den Thüringer Rechnungshof, denn im
präsidialen Amt des Landtags – und das
sage ich ganz deutlich – muss das Par-
teibuch der Amtsinhaberin bzw. des
Amtsinhabers völlig ohne Bedeutung
und Einfluss bleiben, zumal, wenn es um
die Einhaltung von grundlegenden Ver-
fassungsprinzipien der Abgeordneten-
parlamentsarbeit geht. Ich kann diese
Pressemitteilung des Präsidenten von
gestern nicht nachvollziehen, dass es
hier keinerlei Rückforderungsansprüche
geben soll.

Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf
die in den Medien widergespiegelte Ver-
jährungsdebatte. Ein langjähriger Ver-
fassungsbruch, bei dem es um zigtau-
sende von Euro geht, soll sozusagen
nach drei Jahren vergeben und verges-
sen sein, obwohl die Handelnden die Ur-
teile von den Tagen ihrer Verkündung an

Gesetz über das Verbot von Funkti-
onszulagen aus Fraktionsgeldern, so
der Titel des Gesetzentwurfs der Ko-
alitionsfraktion aus LINKE, SPD und
B90/Die Grünen, den der Thüringer
Landtag in erster Beratung am 25.2.
diskutiert hat. Zur Begründung hatte
André Blechschmidt, Parlamentari-
scher Geschäftsführer der Linksfrak-
tion, u.a. erklärt: „Es gibt seit dem Ju-
li 2000 ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Thüringer Abge-
ordnetengesetz mit dem klaren Ver-
bot von finanziellen Hierarchien un-
ter Abgeordneten, das in Thüringen
endlich wirksam und entsprechend
dieser Rechtsprechung umgesetzt
werden muss.“

Dazu hatte der LINKE-Politiker weiter
betont: „Dabei ist zu beachten, dass das
Gericht keinen Unterschied trifft. Die
Bildung finanzieller Hierarchien ist gene-
rell verboten, egal aus welcher Finanz-
quelle das Geld stammt und wie die
Rechtsgrundlage aussieht, weil dies ei-
ne Verletzung des freien und gleichen
Mandates ist. Nur für Präsidenten und
Vizepräsidenten von Parlamenten sowie
Fraktionsvorsitzende lässt das Bundes-
verfassungsgericht streng begründet
und enge Ausnahmen zu und nur auf di-
rekter gesetzlicher Grundlage, nicht
aber über eine Hintertür durch Frakti-
onshaushalte.“

„Anderes ist den normalen 
Menschen in Thüringen
nicht vermittelbar“

André Blechschmidt weiter: „Der Thü-
ringer Verfassungsgerichtshof schloss
sich im Urteil 2003, basierend auf einer
Klage von den Fraktionen SPD und PDS,
der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts an und ließ die Zahlung
steuerfreier Aufwandsentschädigung
nur für Ausschussvorsitzende und Parla-
mentarische Geschäftsführer und inso-
weit nur für den tatsächlichen Funkti-
onsmehraufwand – und wer sich noch
erinnern kann, es war fast wie auf einem
orientalischen Basar damals im Verfas-
sungsgerichtshof, wo die entsprechen-
den Summen festgelegt worden sind –,
also nicht die Tätigkeitsvergütung zu.

Mehr als 14 Jahre nach dem Verfas-
sungsgerichtsurteil und mehr als elf Jah-
re nach der zweiten verfassungsgericht-
lichen Entscheidung sowie der mittler-
weile durch den Landesrechnungshof
vorgenommenen Bewertung ist es
längst überfällig, das ausdrückliche Ver-
bot von Funktionsvergütungen aus Frak-
tionskassen im Abgeordnetengesetz
festzuschreiben.“

Später in der Debatte ergriff für die
Linksfraktion der Abgeordnete Knut
Korschewsky das Wort. Im Folgen-
den Auszüge aus seiner Rede:

„Die CDU-Fraktion hat angekündigt
bzw. hat es mittlerweile vollzogen, diese
Zahlungspraxis einzustellen, will aber
trotzdem offensichtlich nicht die für das
Verbot sprechende Rechtsargumentati-

„Totalverweigerung“
zweier Landkreise

on akzeptieren. Da muss ich schon sa-
gen, ist es für mich doch verhältnismä-
ßig schwierig, dieses nachzuvollziehen.
In einem Gutachten, das die CDU-Frakti-
on abgeliefert hat, wird die These aufge-
stellt, dass diese Zahlungspraxis von der
Parlamentsautonomie, das heißt dem
Selbstorganisationrecht der Fraktionen,
gedeckt sei. Dem ist klar zu widerspre-
chen, denn auch und gerade das Selbst-
organisationsrecht der Fraktionen hat
sich an verfassungsrechtliche Vorgaben
zu halten. (...)

Es gibt aber auch noch ein ganz einfa-
ches Argument der praktischen Gerech-
tigkeit: Auch Abgeordnete ohne formale
Funktion haben arbeitsintensive Aufga-
benbereiche auch mit vielen Außenter-
minen, mit vielen zusätzlichen Aufga-
ben, die sich ergeben, und die zum Bei-
spiel unter anderem teilweise einen gro-
ßen Fahraufwand bedeuten. Es ist daher
auch aus diesem Gesichtspunkt der

„Die Absicht Kommunen und
Energieversorger bei der Einrich-
tung von WLAN-Hotspots zu un-
terstützen, ist ein längst überfälli-
ger Schritt in die richtige Rich-
tung“, so MdL Katharina König zu
Ankündigungen von Thüringens
Wirtschaftsminister Wolfgang Tie-
fensee. „Deutschland hinkt bei
der Zahl der für die öffentliche
Nutzung zugänglichen WLAN-Hot-
spots weltweit hinterher. Diesen
Missstand, der sich gerade für
den Tourismus zunehmend nega-
tiv auswirkt, gilt es zu beseitigen.
Neben dem Breitbandausbau ist
das mobile Internet sicher die
größte Herausforderung für die In-
frastruktur in Deutschland. 

Beides muss gemeinsam ange-
gangen und in Verbindung ge-
dacht werden. Denn auch das
WLAN an der etwas abseits gele-
gene Sehenswürdigkeit braucht
eine schnelle Internetverbindung,
um wirklich nützlich zu sein",
machte die Abgeordnete auf die
Zusammenhänge aufmerksam,
die für das ländlich geprägte Thü-
ringen mit seinem naturnahen
Tourismus eine Herausforderung
darstellen.                                   

Einrichtung von WLAN-
Hotspots unterstützen

„Ja, die Situation ist angespannt.
Und ja, die Flüchtlingszahlen sind
gestiegen. Aber auf dem Rücken
der ankommenden geflüchteten
Menschen auszutragen, dass man
jahrelang auf Gemeinschaftsunter-
bringung gebaut und dann Unter-
bringungskapazitäten abgebaut
hat, ist ein Unding“, kritisierte die
flüchtlingspolitische Sprecherin
der Linksfraktion im Thüringer
Landtag, Sabine Berninger, die „To-
talverweigerung“ der Landkreise
Greiz und Wartburgkreis. Diese
wollen vorerst keine Flüchtlinge
mehr aufnehmen.

Die LINKE-Abgeordnete erinner-
te daran, dass sich die politisch
Verantwortlichen im Wartburg-
kreis und im Landkreis Greiz, im
Gegensatz zu den meisten ande-
ren Thüringer Landkreisen und
kreisfreien Städten, lange Jahre
mit Händen und Füßen gesträubt
hatten, Asylsuchende vermehrt
dezentral in Wohnungen unterzu-
bringen. 

Noch im September 2014 lag
der Wartburgkreis (mit 57,04 Pro-
zent) trotz einer Steigerung im un-
teren Drittel der Landkreise und
kreisfreien Städte, was die Woh-
nungsunterbringung der Flüchtlin-
ge angeht (Landesdurchschnitt:
60,76 Prozent). Der Landkreis
Greiz bildete unter der Ägide der
Landrätin Schweinsburg mit 0,42
Prozent das Schlusslicht.                

praktischen Gerechtigkeit völlig unange-
bracht, nach der bei genauem Hinsehen
unbrauchbaren Unterscheidung von for-
malen Funktionsträgern und nur einfa-
chen Abgeordneten eine finanzielle Dif-
ferenzierung unter den Abgeordneten
vorzunehmen. 

An dieser Stelle noch ein durchaus
kritischer Blick auf den Rechnungshof,
dem die Prüfung der Fraktionen vorbe-
halten ist. Mit Blick darauf, dass die bei-
den entscheidenden Verfassungsge-
richtsurteile aus Karlsruhe und Weimar
schon so lange auf dem Tisch liegen, hat
es aus unserer Sicht sehr lange, viel zu
lange gedauert, bis nun endlich die ein-
deutige Einschätzung unter Beachtung
dieser Rechtsprechung vom Thüringer
Rechnungshof ausdrücklich getroffen
worden ist.

Nach Auffassung der Linke-Fraktion
hätte dieses wesentlich schneller gehen
müssen, denn auch der Rechnungshof
ist verpflichtet, jederzeit für die Einhal-
tung verfassungsrechtlicher Verpflich-
tungen zu sorgen. Auch von der Land-
tagsspitze hätte hier nach Ansicht der
Linke-Fraktion schon viel länger eine
viel deutlichere Initiative kommen müs-
sen, auch in Richtung einer klaren For-

kannten und um ihr verfassungswidri-
ges Verhalten wussten. Seit dem Jahr
2000, spätestens seit dem Jahr 2003,
hätte jeder, der es wissen will, es wissen
können und auch danach handeln kön-
nen. Dem kann so nicht sein und ist
auch nicht so. Wer nicht gutgläubig ist,
und das ist hier so, bleibt in der Pflicht.
Hinzu kommt, dass Fraktionen als Teil
des Verfassungsorgans Landtag zu je-
der Zeit zu verfassungsgemäßem Han-
deln verpflichtet sind und – falls Fehler
passieren – verpflichtet sind zu jederzei-
tiger Korrektur, denn eine Verfassung
verjährt nun einmal tatsächlich und
wirklich nicht.

Anderes ist den normalen Menschen
in Thüringen – und hier sage ich auch,
zum Beispiel Hartz-IV-Betroffenen – zu
Recht überhaupt nicht vermittelbar,
denn jeder Ottonormalmensch muss zu
Unrecht Erlangtes zurückerstatten,
wenn er weiß, dass es ihm nicht zusteht.
Für Fraktionen und Abgeordnete darf
hier nichts anderes gelten, meine sehr
geehrten Damen und Herren, und wir
verlangen die Rückzahlung der zu Un-
recht gezahlten Gelder von der CDU-
Fraktion und von der FDP-Fraktion.“   


